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Datum 26.07.2019 

Ihr Antrag vom 16.01.2019 nach dem Verbraucherinformationsgesetz über die letzten 

lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen zum Betrieb Augustiner am Gendarmenmarkt-

VIG 127/2019 
Zuletzt Ihre E-Mail vom 25.07.2019 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

in Ihrem o.g. Schreiben (E-Mail) weisen Sie darauf hin, dass die Beantwortung Ihrer Anfrage 
nach dem Verbraucherinformationsgesetz nicht in der vorgesehenen Frist erfolgt ist und teilen 

mit, Untätigkeitsklage zu erheben. 

Hierzu folgende Anmerkungen: 

Über die Plattform "FragDenStaat" ist eine erhebliche Zahl an Anfragen u.a. an den 

Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Ordnungsamtes Mitte von Berlin gerichtet 

worden. Darüber wurden Sie bereits im Rahmen einer ersten Eingangsbestätigung vom 

29.01.2019 informiert. 

Gleichzeitig wurden Sie gebeten, von Nachfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage 
abzusehen, da bereits zu diesem Zeitpunkt eine längere Bearbeitungszeit in Aussicht gestellt 

werden musste. 

Ihr zwischenzeitlich erfolgter Hinweis auf Überschreitung der Bearbeitungsfrist wurde vor 

diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen, kann jedoch nicht zu einer schnelleren 

Bearbeitung Ihres Antrages führen. 

Mit Schreiben vom 20.05.2019 wurde Ihnen ein Zwischenbescheid übersandt, in dem u.a. 
nochmals auf die Überschreitung der Bearbeitungsfrist hingewiesen wurde. 

Ich bitte um Verständnis, dass die Antragsflut nicht zügiger beschieden werden kann. 
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Gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 des VIG ist ein Antrag auf Auskunft nach dem VIG abzulehnen, soweit 

durch die Bearbeitung des Antrages die ordnungsgemäße Erfüllung der Ausgaben der Behörde 

beeinträchtigt würde. 
Diese Regelung implementiert, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde 

über der Beantwortung von Anfragen nach dem VIG steht. 

ln meinem Bestreben, die Auskunftsersuchen mit der gebotenen Sorgfalt zu bearbeiten, ist 

jedoch bei den vorhandenen Personalkapazitäten eine schnellere Beantwortung der 

zahlreichen Bürgeranfragen nach dem VIG nicht möglich und würde den Dienstbetrieb 
gefährden. 

Darüber hinaus bin ich gehalten, die aktuelle Rechtsprechung im Zusammenhang mit den 

Auskunftsersuchen nach dem VIG zu beachten und das behördliche Handeln aktuell 

anzupassen. ln diesem Zusammenhang verweise ich auf das aktuelle Urteil des Bayrischen 
Verwaltungsgerichts vom 12.06.2019 (AN 14 K 19.00773). 

Weiterhin führt die notwendige Einbeziehung weiterer Stellen, wie Rechtsamt und bezirklicher 

Datenschutzbeauftragter, zu zusätzlichen Verzögerungen. 

Mit freundlichen Grüßen 


